
Bedingungen und Risikobeschreibungen zur
Berufs-Haftpflichtversicherung für Architekten, Ingenieure und
Beratende Ingenieure
FBPL 1000:02 05.2020
___________________________________________________________________________________________________________

Hinweis zum Aufbau

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung.

Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen betrieblichen und beruflichen Risiken (Betriebs- und
Berufshaftpflichtrisiko).

Abschnitt A2 gilt für Schäden durch Umwelteinwirkungen und Schäden an der Umwelt (Umweltrisiko).
Abschnitt A3 gilt für die Objekt-Haftpflichtversicherung.

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.

Abschnitt B1 regelt gemeinsame Bestimmungen zur Berufs-Haftpflichtversicherung wie z. B. Abtretungsverbot
und Beitragsregulierung.

Abschnitt B2 regelt Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung, Dauer und Ende des Vertrags,
Anzeigepflichten und weitere Bestimmungen.

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine
Nachträge.

___________________________________________________________________________________________________________

Teil A Berufs-, Betriebs- und Umwelthaftpflicht-
risiken

A1 Berufshaftpflichtrisiko

A1-1 Versicherte Eigenschaften, Rechtsverhält-
nisse, Tätigkeiten, Betriebsstätten
(versichertes Risiko)

A1-1.1 Leistungs-Update Garantie
A1-1.2 Mitversicherte Niederlassungen
A1-1.3 Berufsbild
A1-1.3.1 Berufsbildüberschreitung
A1-1-3.3 Unschädlichkeit privater Bauvorhaben
A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen

und zum Verhältnis zwischen den
Versicherten

A1-2.5 Beauftragung von Subunternehmern
A1-2.6 Arbeitsgemeinschaften, Planungsringe,

Partnerschaftsgesellschaften
A1-2.7 Ansprüche versicherter Unternehmen

untereinander
A1-3 Umfang des Versicherungsschutzes,

Versicherungsfall
A1-4 Leistungen der Versicherung und Voll-

macht des Versicherers
A1-5 Begrenzung der Leistungen

(Versicherungssumme, Jahreshöchst-
ersatzleistung, Serienschaden)

A1-6 Besondere Regelungen für einzelne
betriebliche und berufliche Risiken

A1-6.1 Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator

A1-6.2 Projektsteuerer
A1-6.3 Technische Due Diligence
A1-6.4 Facility-Management

A1-6.5 Generalplanertätigkeiten
A1-6.6 Energieberater
A1-6.7 Sachverständiger/Gutachter
A1-6.8 DGNB Auditor (Nachhaltiges Bauen)
A1-6.9 Bausoftware, BIM(Building Information

Modeling)-fähige Software
A1-6.10 BIM-Projekte
A1-6.11 Rechtsdienstleistungen
A1-6.12 Mediation
A1-6.13 Beratung gem. VgV, VOL und VOB
A1-6.14 Preisrichter/Wettbewerbsbeisitzer
A1-6.15 Lehrbeauftragter oder Dozent
A1-6.16 Boden- und Bohrarbeiten
A1-6.17 Laborbetrieb
A1-6.18 Umweltbaubegleitung
A1-6.19 Arbeitnehmerüberlassung
A1-6.20 Unbemannte Flugsysteme (UAS)/

Flugdrohnen
A1-6.21 Schäden an Bauwerk, Maschinen- und

Anlagenbau
A1-6.22 Verlängerung der Verjährungsfrist bei

Arbeiten an Grundstücken
A1-6.23 Verletzung von Persönlichkeits- und

Namensrechten
A1-6.24 Auslandsschäden
A1-6.25 Asbestschäden
A1-6.26 Anerkannte Regeln der Bautechnik
A1-6.27 Rechtsschutzrisiken
A1-6.27.1 Schiedsgerichtsverfahren
A1-6.27.2 Schlichtungsverfahren
A1-6.27.3 Mediationsverfahren
A1-6.27.4 Rechtsschutz bei Strafverfahren
A1-6.27.5 Honorarschutz
A1-6.28 Bausummenüberschreitungen
A1-6.29 Büro-/Betriebshaftpflichtrisiken
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A1-6.30 Haus- und Grundbesitz
A1-6.31 Bauherr
A1-6.32 Vertraglich übernommene Haftung
A1-6.33 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger
A1-6.34 Fahrräder und Elektrofahrräder
A1-6.35 Schäden an gemieteten Sachen

(Mietsachschäden)
A1-6.36 Schäden durch Bearbeitung fremder

Sachen/Tätigkeitsschäden
A1-6.37 Senkungs- und Überschwemmungs-

schäden
A1-6.38 Schäden durch Strahlen
A1-6.39 Datenschutzverletzungen
A1-6.40 Datenverlustschäden
A1-6.41 Auslösen von Fehlalarm
A1-6.42 Abhandenkommen von Schlüsseln,

Sachen, Dokumenten Dritter
A1-6.43 Schäden im Zusammenhang mit der

Übertragung elektronischer Daten
A1-6.44 Erneuerbare Energien
A1-6.45 Ansprüche aus Anfeindung, Schikane,

Belästigung und sonstiger
Diskriminierung

A1-7 Allgemeine Deckungseinschränkungen
A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden
A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder

Schädlichkeit von Arbeiten und sonstigen
Leistungen

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten unter-
einander

A1-7.4 Schadenfälle von gesetzlichen Vertretern,
Gesellschaftern und anderen Personen

A1-7.5 Leasing, verbotene Eigenmacht,
besonderer Verwahrungsvertrag

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder
gelieferten Sachen und sonstigen
Leistungen

A1-7.7 Gentechnik
A1-7.8 Übertragung von Krankheiten
A1-7.9 Bergschäden, Schäden beim Bergbau-

betrieb
A1-7.10 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger
A1-7.11 Luft- und Raumfahrzeuge
A1-7.12 Wasserfahrzeuge
A1-7.13 Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche

Verfügungen, höhere Gewalt
A1-7.14 Brennbare und explosible Stoffe
A1-7.15 Umweltrisiko
A1-7.16 Entschädigung mit Strafcharakter
A1-7.17 Code civil
A1-7.18 Termine und Fristen
A1-7.19 Gewerbliche Schutz- und Urheberrechte,

Lizenzen
A1-7.20 Gesetz-, vorschrifts- oder sonstiges

pflichtwidriges Verhalten
A1-7.21 Vermittlungstätigkeiten
A1-7.22 Zahlungsvorgänge, Kassenführung,

Untreue, Unterschlagung
A1-7.23 Garantien, Zusagen
A1-7.24 Ladungskontrollen
A1-7.25 Erkundung und Bewertung von Lager-

stätten
A1-7.26 Spezielle Risiken
A1-7.27 Directors-and-Officers-Ansprüche

A1-7.28 Lagerung/Ablagerung von Abfällen

A2 Umweltrisiken

A2-1 Umwelt-Haftpflichtversicherung

A2-1.1 Berufliches Risiko
A2-1.2 Betriebsstättenrisiko
A2-1.3 Versicherungsfall
A2-1.4 Aufwendungen vor Eintritt des

Versicherungsfalls
A2-1.5 Begrenzung der Leistungen

(Versicherungssumme, Serienschaden)
A2-1.6 Versicherungsschutz für Schäden im

Ausland
A2-1.7 Ausschlüsse für Schäden durch

Umwelteinwirkung
A2-1.8 Neu hinzukommende Risiken

(Vorsorgeversicherung)

A2-2 Umweltschadensversicherung

A2-2.1 Versichertes Risiko, Versicherungsschutz
A2-2.2 Regelungen zu mitversicherten Personen
A2-2.3 Betriebsstörung
A2-2.4 Versicherungsfall
A2-2.5 Aufwendungen vor Eintritt des

Versicherungsfalls
A2-2.6 Leistungen der Versicherung
A2-2.7 Versicherte Kosten
A2-2.8 Begrenzung der Leistungen
A2-2.9 Schäden im Ausland
A2-2.10 Ausschlüsse für Umweltschäden
A2-2.11 Veränderungen des versicherten Risikos
A2-2.12 Nachhaftung
A2-2.13 Obliegenheiten
A2-2.14 USV-Zusatzbaustein 1
A2-2.15 USV-Zusatzbaustein 2

A3 Objekt-Haftpflichtversicherung

A3-1 Versichertes Risiko
A3-2 Ende des Versicherungsschutzes
A3-3 Rückwärtsversicherung
A3-4 Subsidiaritätsklausel
A3-5 Kündigungsverzicht des Versicherers

Teil B Allgemeiner Teil

B1 Allgemeine Bestimmungen zur
Berufs-Haftpflichtversicherung

B1-1 Abtretungsverbot
B1-2 Schiedsgerichtsvereinbarungen
B1-3 Beitragsberechnung
B1-4 Beitragsangleichung und

Kündigungsrecht nach Beitrags-
angleichung

B1-5 Veränderungen des versicherten Risikos
und Auswirkung auf den Beitrag

B1-6 Veränderungen des versicherten Risikos
(Erhöhungen und Erweiterungen)
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B1-7 Neu hinzukommende Risiken,
Versehensklausel

B1-8 Nachhaftung
B1-9 Selbstbehalt
B1-10 Veräußerung und deren Rechtsfolgen
B1-11 Obliegenheiten des

Versicherungsnehmers
B1-12 Kündigung nach Versicherungsfall
B1-13 Mehrfachversicherung

B2 Beginn des Versicherungsschutzes,
Beitragszahlung, Dauer und Ende des
Vertrags, Anzeigepflichten

B2-1 Beginn des Versicherungsschutzes,
Beitragszahlung

B2-1.1 Beginn des Versicherungsschutzes
B2-1.2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode
B2-1.3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags,

Folgen verspäteter Zahlung oder Nicht-
zahlung

B2-1.4 Folgebeitrag
B2-1.5 Lastschriftverfahren
B2-1.6 Beitrag bei vorzeitiger

Vertragsbeendigung

B2-2 Dauer und Ende des Vertrags/
Kündigung

B2-2.1 Dauer und Ende des Vertrags
B2-3 Anzeigepflichten
B2-3.1 Anzeigepflichten des Versicherungs-

nehmers oder seines Vertreters bis zum
Vertragsschluss

B2-4 Erklärungen und Anzeigen,
Anschriftenänderung

B2-4.1 Form, zuständige Stelle
B2-4.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder

Namensänderung
B2-4.3 Nichtanzeige der Verlegung der

gewerblichen Niederlassung
B2-5 Vollmacht des Versicherungsvertreters
B2-5.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers
B2-5.2 Erklärungen des Versicherers
B2-5.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter
B2-6 Verjährung
B2-7 Örtlich zuständiges Gericht
B2-7.1 Klagen gegen den Versicherer oder

Versicherungsvermittler
B2-7.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer
B2-8 Anzuwendendes Recht
B2-9 Sanktions-/Embargoklausel

___________________________________________________________________________________________________________
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Bedingungen und Risikobeschreibungen zur
Berufs-Haftpflichtversicherung für Architekten, Ingenieure und
Beratende Ingenieure
FBPL 1000:02 05.2020
___________________________________________________________________________________________________________

T e i l A Berufs-, Betriebs- und Umwelthaftpflichtrisiken

A1 Berufshaftpflichtrisiko

A1-1 Versicherte Eigenschaften, Rechtsverhältnisse, Tätigkeiten, Betriebsstätten (versichertes Risiko)

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bedingungen die gesetzliche Haftpflicht des Versiche
rungsnehmers für die Folgen von Verstößen bei der Ausübung der im Versicherungsschein
beschriebenen freiberuflichen Tätigkeiten/Berufsbilder.

A1-1.1 Leistungs-Update Garantie

Ändert die HDI Versicherung die für die Berufs-Haftpflichtversicherung zugrundeliegenden
Versicherungsbedingungen ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne
Mehrbeitrag, so gelten die Inhalte der neuen Versicherungsbedingungen mit sofortiger Wirkung auch
für diesen Vertrag.

Neu hinzukommende, mit einem Mehrbeitrag verbundene Zusatzbausteine, die gesondert beantragt
werden müssen, werden über diese Klausel nicht automatisch Bestandteil des Versicherungsvertrags.

A1-1.2 Mitversicherte Niederlassungen

Der Versicherungsschutz besteht auch für rechtlich unselbstständige Niederlassungen und Büros im
Inland. Der Versicherungsschutz erstreckt sich im selben Umfang auch auf die in der Risikobeschrei-
bung genannten rechtlich selbstständigen Niederlassungen und Büros im Inland.

A1-1.3 Berufsbild

Übernimmt der Versicherungsnehmer im Einzelfall Verpflichtungen, die über die im
Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebenen Tätigkeiten/-Berufsbilder hinausgehen
(Berufsbildüberschreitung), führt dies zum Verlust des kompletten Versicherungsschutzes in diesem
Einzelfall.

A1-1.3.1 Berufsbildüberschreitung

Eine Berufsbildüberschreitung liegt insbesondere dann vor, wenn der Versicherungsnehmer oder die
in Ziff. A1-1.3.2 genannten Personen

a) Bauten ganz oder teilweise erstellen oder erstellen lassen (z. B. als Bauherr, Bauträger,
Generalübernehmer). Eigentumsanteile am Bauwerk selbst oder Beteiligungen am Bauträger bzw.
am Generalübernehmer mit einem Anteil von maximal 10 % sind für den Versicherungsschutz
jedoch unschädlich;

b) selbst Bauleistungen erbringen oder erbringen lassen (z. B. als Generalunternehmer,
Unternehmer); Bauleistungen auf Basis eines separaten Werkvertrages mit einem maximalen Anteil
bis zu 10% des objektbezogenen Honorars sind für den Versicherungsschutz jedoch unschädlich.
Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang mit den selbst erbrachten Bauleistungen.

c) Einrichtungsgegenstände (z.B. Möbel) oder Baustoffe liefern oder liefern lassen (z. B. als Hersteller,
Händler). Die Lieferung von Einrichtungsgegenständen oder Baustoffen sind jedoch für den
Versicherungsschutz unschädlich, wenn der Lieferanteil 10 % des objektbezogenen Honorars (max.
50.000 Euro) nicht übersteigt. Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang mit den gelieferten
Einrichtungsgegenständen oder Baustoffen. Ziff. A1-7.6 bleibt unberührt.

Die Beweislast für den Eigentums-, Beteiligungs- Bauleistungs- oder Lieferanteil obliegt dem
Versicherungsnehmer.
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A1-1.3.2 Dies gilt auch dann, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind

a) in der Person eines Angehörigen des Versicherungsnehmers gemäß Ziff. A1-7.4 oder

b) in der Person eines Geschäftsführers, Gesellschafters oder Partners im Sinne des Partnerschafts-
gesellschaftsgesetzes (PartGG) des Versicherungsnehmers oder deren Angehörigen oder

c) bei Unternehmen, die vom Versicherungsnehmer oder von den in den Ziff. a) oder b) genannten
Personen geleitet werden, die ihnen gehören oder an denen sie beteiligt sind. Das Gleiche gilt,
wenn eine Beteiligung an diesen Unternehmen über Dritte besteht oder bestand (indirekte
Beteiligung) oder

d) bei juristischen oder natürlichen Personen, die am Versicherungsnehmer beteiligt sind.

Eine Beteiligung liegt insbesondere bei wirtschaftlicher, personeller, rechtlicher und/oder finanzieller
Verflechtung vor.

A1-1.3.3 Unschädlichkeit privater Bauvorhaben

Mitversichert ist – abweichend von Ziff. A1-1.3 und Ziff. A1-1.3.1 – die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus der beruflichen Tätigkeit und als Bauherr für solche Bauten, bei denen der
Versicherungsnehmer oder sein Ehegatte/Lebenspartner als private Bauherren für eigene, nicht zum
Verkauf bestimmte Bauvorhaben auftreten. Hierunter zählen auch selbst genutzte Betriebsgebäude
des Versicherungsnehmers.

Nicht versichert bleiben Ansprüche wegen Schäden und/oder Mängeln an diesen Bauten und die
daraus resultierenden Vermögensfolgeschäden, wie z. B. entgangener Gewinn, Mietausfall, Betriebs
unterbrechung, Unbenutzbarkeit, Verdienstausfall etc.

A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten
(Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen)

A1-2.1 Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

A1-2.1.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung angestellt hat, in dieser Eigenschaft;

A1-2.1.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Ver
richtungen verursachen. Als Betriebsangehörige gelten auch die nicht in einem Anstellungsverhältnis
stehenden Mitarbeiter (freie Mitarbeiter).

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt.

Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden;

A1-2.1.3 der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen ehemaligen gesetzlichen Vertreter
des Versicherungsnehmers und der übrigen Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den
Versicherungsnehmer.

A1-2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversicherten
Personen entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Vorsorge-
versicherung (B1-7), wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte Person entsteht.

A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person
des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt der Versicherungs-
schutz sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die mitversicherten Personen.

A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versicherungsnehmer ausüben. Für die
Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten
Personen verantwortlich.
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A1-2.5 Beauftragung von Subunternehmern (z. B. selbstständige Büros)

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Einschaltung selbstständiger Büros. Nicht versichert
sind die persönliche Haftpflicht dieser Büros, deren Inhaber und Mitarbeiter.

A1-2.6 Arbeitsgemeinschaften, Planungsringe, Partnerschaftsgesellschaften

A1-2.6.1 Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften (ARGE)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Teilnahme an Arbeitsge
meinschaften. Dies gilt auch, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeitsgemeinschaft selbst
richtet.

A1-2.6.2 Ansprüche der ARGE-Partner untereinander

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche der Partner der Arbeitsgemeinschaft
untereinander sowie Ansprüche der Arbeitsgemeinschaft gegen die Partner oder umgekehrt wegen
solcher Schäden, die ein Partner oder die Arbeitsgemeinschaft unmittelbar erlitten hat. Dieser Aus-
schluss gilt nicht für Personenschäden.

A1-2.6.3 Teilnahme an Planungsringen/Partnerschaftsgesellschaften

Die Bestimmungen der Ziff. A1-2.6.1 und A1-2.6.2 sind bei der Teilnahme an Planungsringen und der
Beteiligung an Partnerschaftsgesellschaften entsprechend anzuwenden. Im letzteren Fall besteht der
Versicherungsschutz nur subsidiär zu einer für die Partnerschaft und/oder die Partner bestehenden
Haftpflichtversicherung.

A1-2.7 Ansprüche versicherter Unternehmen untereinander

Versichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der durch diesen Versicherungsvertrag mitversicher-
ten rechtlich selbstständigen Unternehmen untereinander.

Ausgenommen bleiben Ansprüche

– wegen Vermögensschäden,

– Mietsachschäden gemäß Ziff. A1-6.35,

– von ARGE-Partnern untereinander.

A1-3 Umfang des Versicherungsschutzes, Versicherungsfall

A1-3.1 Sofern in diesen Bedingungen keine anderweitige Regelung getroffen ist, besteht Versicherungs-
schutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer für die Folgen eines während der Wirksamkeit der
Versicherung begangenen Verstoßes (Versicherungsfall) bei der Ausübung der im Versiche-
rungsschein beschriebenen Tätigkeiten/Berufsbilder aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

A1-3.2 Versicherte Schäden

Der Versicherungsschutz umfasst folgende Schäden:

– Personen- und Sachschäden;

– Vermögensschäden, die als unmittelbare Folge aus einem Personen- oder Sachschaden heraus
resultieren;

– Vermögensschäden, die weder durch einen Personen- noch durch einen Sachschaden entstanden
sind (sog. reine Vermögensschäden).

A1-3.3 Zeitliche Begrenzung

Der Versicherungsschutz umfasst Verstöße, die zwischen Beginn und Ablauf des Versicherungsvertrags
begangen werden. Diese Regelung geht auch auf die Erben über.
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A1-3.4 Rückwärtsversicherung

Der Versicherungsschutz erstreckt sich

A1-3.4.1 beim erstmaligen Abschluss einer Berufs-Haftpflichtversicherung auch auf solche Verstöße, die inner-
halb eines Jahres vor Beginn des Versicherungsvertrags begangen wurden, wenn sie dem Versiche
rungsnehmer bis zum Vertragsabschluss nicht bekannt waren (Rückwärtsversicherung);

A1-3.4.2 beim Wechsel von einem Vorversicherer auf den Versicherer dieses Vertrags auch auf solche Verstöße,
die innerhalb der Versicherungsdauer einer Vorversicherung begangen wurden und die bzw. deren
Folgen erst nach Ablauf einer vorvertraglich vereinbarten fünfjährigen Schadenmeldefrist und nach
Versicherungsbeginn des vorliegenden Vertrags bekannt geworden sind (Rückwärtsversicherung),
sofern der Versicherungsnehmer das lückenlose Bestehen der Versicherungsverträge seit dem Verstoß
nachweist.

Voraussetzung ist, dass die einschlägige Klausel beim Vorversicherer rechtswirksam ist, ferner beim
Vorversicherer nur wegen des Fristablaufs kein Versicherungsschutz mehr besteht.

Die Ersatzleistung für derartige Versicherungsfälle ist auf die Versicherungssumme des betreffenden
Vorvertrags begrenzt. Sieht der Versicherungsvertrag der HDI Versicherung AG eine geringere Ver-
sicherungssumme vor, stellen diese die Höchstersatzleistung des Versicherers dar.

A1-3.4.3 Als bekannt gilt ein Verstoß auch dann, wenn er auf einem Vorkommnis beruht, das der Versiche
rungsnehmer als Fehler erkannt hat oder das ihm gegenüber als Fehler bezeichnet wurde, auch wenn
noch keine Schadenersatzansprüche erhoben oder angedroht wurden.

A1-3.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche
handelt,

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf
Schadenersatz statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstands oder wegen des Ausbleibens des mit der
Vertragsleistung geschuldeten Erfolgs;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

A1-3.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen Verein-
barung oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinaus-
gehen.

A1-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers

A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst

– die Prüfung der Haftpflichtfrage,

– die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und

– die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund
Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet ist
und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungs-
nehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den
Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom
Anspruch des Dritten freizustellen.
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A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schaden
ersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzu
geben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen den
Versicherungsnehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer führt
dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Versicherungsnehmers.

A1-4.3 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person das Recht, die Aufhebung oder
Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevollmächtigt, dieses Recht
auszuüben.

A1-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden)

A1-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten
Versicherungssummen begrenzt.

A1-5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:

Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres auf das im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen festgelegte Mehrfache der vereinbar-
ten Versicherungssummen begrenzt.

A1-5.3 Die Entschädigungsleistungen stehen
a) einmal zur Verfügung

– wenn mehrere Verstöße zu einem einheitlichen Schaden führen;
– gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf die sich der Versicherungs-

schutz bezieht;

b) zweimal zur Verfügung

– wenn mehrere gleiche oder gleichartige Verstöße in zeitlicher und enger sachlicher
Verknüpfung unmittelbar auf demselben Fehler beruhen.

Dies gilt auch dann, wenn die Verstöße zu Schäden an mehreren Bauwerken führen, auch wenn diese
Bauwerke nicht zum selben Bauvorhaben gehören.

A1-5.4 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen ange-
rechnet.

A1-5.5 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungs
summe, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamt-
höhe dieser Ansprüche.

A1-5.6 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen
aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu
leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrags zum Kapitalwert
der Rente vom Versicherer erstattet.

Für die Berechnung des Rentenwerts gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Ver
sicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlun-
gen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug
sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leis-
tungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

A1-5.7 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und
Kosten nicht aufzukommen.
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A1-6 Besondere Regelungen für einzelne betriebliche und berufliche Risiken
(Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und besondere Ausschlüsse)

Ziff. A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne betriebliche und berufliche Risiken, deren
Risikobegrenzungen und die für diese Risiken geltenden besonderen Ausschlüsse.

Soweit Ziff. A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf die in Ziff. A1-6 geregel-
ten Risiken alle anderen Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. Ziff. A1-4 – Leistungen der Ver-
sicherung oder Ziff. A1-7 – Allgemeine Deckungseinschränkungen).

A1-6.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Ausübung einer Tätigkeit als Sicherheits- und Gesund
heitsschutzkoordinator im Sinne der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Bau-
stellen (Baustellenverordnung).

A1-6.2 Projektsteuerer

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Ausübung einer Tätigkeit als Projektsteuerer/
Projektcontroller/Projektmanager für die Erstellung von Bauwerken, insbesondere Beratungs-,
Koordinations-, Dokumentations-, Informations- und Kontrollleistungen. Die Berufs-Haftpflicht-
versicherung ist nicht versichert, wenn der Versicherungsnehmer zugleich mit Planungs- und/oder Bau-
bzw. montageüberwachende Leistungen am identischen Bauwerk beauftragt ist.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. A1-7.18 – Ansprüche wegen Schäden aus der
Überschreitung von eigenen Terminen und Fristen, soweit es sich nicht um Zusagen und Erklärungen
bzgl. der Fertigstellung des Bauvorhabens oder eines Teiles davon durch den VN oder Dritter handelt.

A1-6.3 Technische Due Diligence

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Leistungen im Bereich der
technischen Due Diligence/Immobilienbewertung (z. B. Begutachtung und Bewertung der Bau-
substanz, Feststellung der Mängel, Beurteilung der bau- und planungsrechtlichen Grundlagen,
Erstellung einer Flächenanalyse).

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus finanziellen, wirtschaft-
lichen, steuerrechtlichen und juristischen Steuerungs-, Beratungs- und sonstigen Leistungen im Bereich
der Due Diligence, die über das Berufsbild des Architekten/Ingenieurs hinausgehen.

A1-6.4 Facility-Management

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Erbringung von Ingenieurleistungen im Rahmen des
Facility-Managements. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus dem Ausbleiben oder
Nichterreichen eines wirtschaftlichen Erfolgs, insbesondere auch für Zusagen oder Garantien zum
wirtschaftlichen Erfolg.

A1-6.5 Generalplanertätigkeiten

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Generalplanertätigkeiten im Rahmen der versicherten
Berufsausübung als Architekt oder Bauingenieur oder sofern dies ausdrücklich vereinbart ist. Nicht
versichert ist die persönliche Haftpflicht der beauftragten Subplaner, deren Inhaber und Mitarbeiter.

A1-6.6 Energieberater

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers in seiner Eigenschaft als berechtig-
ter Energieberater (z. B. gemäß EnEV, BAFA, HWK) aus der Durchführung von Energieberatungsleis-
tungen und der Erstellung von Energieausweisen im Sinne der Verordnung über energiesparenden
Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung –
EnEV).

A1-6.7 Sachverständiger/Gutachter

Versichert sind

– die freiberufliche gutachterliche Beurteilung bestehender Verhältnisse (z. B. Bewertungen,
Beschaffenheits- und Eigenschaftsuntersuchungen, Schadenermittlungen, gutachterliche
Stellungnahmen zu behaupteten Mängeln und Fehlern);

 2
02

05
13

15
56

54
 K

IB
  H

U
S 

 E
80

72
 1

  V
0_

_P
G

45
_8

_C
PY

1 
/ 0

_0
_4

a8
8b

_3
d

00
05

e5
_4

5_
1.

p
d

f 
 1

/0
/0

/0
;0

/0
/0

/0

9

AC
FD

AD
4#

Xv
83

2K
3i

E0
Tf

cm
v-

sq
cU

Cg
AA

AD
I#

20
20

07
03

13
51

23
#F

ZQ
M

W
N

KQ
N

#0
34

28
2

Seite 9 von 45



– die Tätigkeit als Gerichts- und Schiedsgutachter;

– die Tätigkeit als beratender Ingenieur für Empfehlungen, Anregungen, Beratungen, Vorschläge
sowie sonstige Folgerungen aus den erstatteten Gutachten.

– Ansprüche aus Vermögensschäden aus der fehlerhaften Ermittlung des Wertes von Grundstücken,
Gebäuden und anderen Bauwerken oder von Rechten an Grundstücken.

A1-6.8 DGNB Auditor (Nachhaltiges Bauen)

Versichert ist die Tätigkeit als zertifizierter DGNB Auditor (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen mbB).

A1-6.9 Bausoftware, BIM(Building Information Modeling)-fähige Software

Versichert ist

– die Verwendung von Bausoftware und

– die Nutzung von BIM-fähiger Software.

A1-6.10 BIM-Projekte

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1. aus der beruflichen Tätigkeit im Rahmen von BIM-Projekten;

2. aus der Tätigkeit als BIM-Koordinator/Informationskoordinator;

3. soweit dies vereinbart wurde – aus der Tätigkeit als BIM-Manager/Informationsmanager.

Abweichend zu Ziff. A1-6.43.1 gelten beim BIM-Manager die Tätigkeiten:

- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung zur Nutzung von BIM-fähiger
Software,

- Betrieb von Datenbanken zwecks Verwaltung von BIM-Projektdaten,
- Bereithalten fremder Inhalte (in Bezug auf jeweilige BIM-Projekte) auf eigenen Servern
- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;

als versichert, soweit diese zur Erfüllung der Leistungsverpflichtungen gemäß der
Leistungsbeschreibung als BIM-Manager/Informationsmanager erforderlich sind.

A1-6.11 Rechtsdienstleistungen

Versichert ist die erlaubte außergerichtliche Rechtsdienstleistung nach Maßgabe des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes (RDG) als Nebenleistung der im Versicherungsschein beschriebenen freiberuflichen
Tätigkeit.

A1-6.12 Mediation

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Mediator.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche, die auf eine fehlerhafte Einschätzung rechtlicher
Fragen zurückzuführen sind.

A1-6.13 Beratungstätigkeit gem. VgV, VOL und VOB

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beratung von öffentlichen Auftraggebern bei Ver
gabeverfahren für freiberufliche Leistungen nach der Vergabeverordnung (VgV), der Vergabe- und
Vertragsordnung für Leistungen (VOL) und der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
(VOB).

A1-6.14 Preisrichter/Wettbewerbsbeisitzer

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Tätigkeit als Preisrichter
oder Wettbewerbsbeisitzer.
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A1-6.15 Lehrbeauftragter oder Dozent

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Tätigkeit als
Lehrbeauftragter/Dozent der im Rahmen der über diesen Vertrag versicherten beruflichen Tätigkeit.

A1-6.16 Boden- und Bohrarbeiten

Versichert ist die Übernahme von Boden- und Bohrarbeiten für Zwecke der beruflichen Tätigkeit im
Zusammenhang mit Erkundigungen für die Standsicherheit und Abdichtungsmaßnahmen.

A1-6.17 Laborbetrieb

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb eines Labors (z. B. Baugrund- bzw. Baustoff
labor), sofern dies als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild gehört.

A1-6.18 Umweltbaubegleitung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit der Umweltbaubegleitung.

A1-6.19 Arbeitnehmerüberlassung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gelegentlichen, erlaubten
gewerblichen Überlassung von Arbeitnehmern an Dritte gemäß des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes (AÜG) ausschließlich dann, wenn wegen eines etwaigen Auswahlverschuldens Haftpflicht-
ansprüche geltend gemacht werden.

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der überlassenen Arbeitskräfte für Schäden,
die sie bei der Ausführung ihrer dienstlichen Verpflichtung für den Entleiher Dritten – nicht jedoch
dem Entleiher selbst – zufügen.

Erlangt die überlassene Arbeitskraft Versicherungsschutz aus der Betriebs-Haftpflichtversicherung des
Entleihers, so entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

– Personenschäden als Folge von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten im Betrieb des Entleihers
gem. Sozialgesetzbuch VII,

– Haftpflichtansprüche des Entleihers gegen die überlassenen Arbeitskräfte.

Der Versicherungsschutz erlischt mit der Rücknahme (§ 4 AÜG) oder dem Widerruf (§ 5 AÜG) der
Erlaubnis.

A1-6.20 Unbemannte Flugsysteme (UAS)/Flugdrohnen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht für Personen- und Sachschäden, die der Versicherungsnehmer,
ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person im Rahmen der versicherten
Tätigkeit durch den Gebrauch von Flugdrohnen (UAS) ohne Verbrennungsmotor mit einem Gesamt
gewicht bis zu 5 kg ausschließlich im Rahmen der beruflichen Tätigkeit im Inland verursachen oder für
die sie als Halter oder Besitzer gemäß § 33 Luftfahrtgesetz in Anspruch genommen werden. Voraus-
setzung ist, dass die Nutzung den luftverkehrsrechtlichen und sonstigen einschlägigen Regelungen
entspricht.

Ansprüche aus Vermögensschäden, die unmittelbar aus dem Gebrauch der Flugdrohne resultieren,
sind nicht vom Versicherungsschutz umfasst. Davon unberührt besteht Versicherungsschutz für beruf-
liche Fehler im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen genannten Versicherungs-
summe.

A1-6.21 Schäden am Bauwerk, Maschinen- und Anlagenbau

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden am Bauwerk, die aus dem beruflichen Risiko
entstanden sind.

Als Bauwerk im Sinne dieser Bedingungen gelten auch Maschinen, Anlagen, Anlagen der technischen
Ausrüstung sowie Teile davon.

Ausgeschlossen sind insoweit Ansprüche im Zusammenhang mit erbrachten Leistungen für den bzw.
die dem Maschinen- und Anlagenbau zuzuordnen sind
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A1-6.21.1 wegen Schäden, die über den unmittelbaren Mangel oder Schaden an Maschinen, Anlagen oder
Teilen davon hinausgehen, wie z. B. entgangener Gewinn, Produktionsausfall jeder Art, Stillstand,
Minderleistung, unzureichende Qualität oder Quantität, Beschädigung oder Vernichtung der in der
Produktion befindlichen Stoffe, unzureichende Rentabilität oder Wirtschaftlichkeit, Aufwendungen in
Erwartung ordnungsgemäßer Leistungen, Kosten für den Rückruf von Produkten u. Ä.;

A1-6.21.2 wegen Entwicklungs- und/oder Experimentierschäden, d. h. insbesondere Schäden, die nicht auf
einem bei der Planung versehentlich erfolgten Berechnungsfehler beruhen, sondern auf nicht be-
kanntem technischen oder verfahrenstechnischen Wissen und Können (Know-how) bei Übernahme
oder Durchführung des Auftrags, der Anwendung eines nicht ausreichend erprobten Verfahrens oder
einer nicht ausreichend erprobten Verfahrensstufe, der Verwendung eines für den vorgesehenen
Verwendungszweck noch ungeprüften Materials usw.;

A1-6.21.3 wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass nach allgemeinem technischen Standard eine
ordnungsgemäße Erstellung einer Maschine, einer Anlage oder eines Teils davon nur zu einem
höheren Kostenbetrag, als zum Zeitpunkt der Planung des Versicherungsnehmers vorgesehen, hätte
erfolgen können und dieser Umstand ursächlich oder auch nur mitursächlich gewesen ist;

A1-6.21.4 wegen Schäden aus der Planung oder Konstruktion von Maschinen, Anlagen oder Teilen davon, die in
Serie (Stückzahl größer 2) hergestellt werden. Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn im Zusammenhang
mit einer beauftragten Planung oder Konstruktion einer Gesamtanlage/-maschine auch baugleiche
Einzelteile eingeplant sind, die zum Zwecke der Fertigung der beauftragten Gesamtanlage/-maschine
seriell hergestellt werden.

A1-6.22 Verlängerung der Verjährungsfrist bei Arbeiten an Grundstücken

Versichert ist eine zwischen dem Versicherungsnehmer und seinem Auftraggeber vereinbarte Verlän
gerung der gesetzlichen Verjährungsfrist bei Arbeiten an Grundstücken oder Bauwerken bis auf
höchstens fünf Jahre und 6 Monate.

A1-6.23 Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Verletzung von Persön
lichkeits- und Namensrechten. Dies gilt nicht für die Versicherung aus dem Gebrauch von Flugdrohnen
gem. Ziff. A1-6.20.

Abweichend von Ziff. A1-3.1 umfasst der Versicherungsschutz auch

– Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen Verfügung
gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche aus
Unterlassung oder Widerruf handelt;

– Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den Versicherungs
nehmer.

Voraussetzung hierfür ist, dass der Versicherer vom Beginn eines Verfahrens nach Zustellung der
Klageschrift, Antragsschrift oder des Gerichtsbeschlusses unverzüglich und vollständig unterrichtet
wird. Auf die Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls gemäß Ziff. B1-11.2 wird hinge-
wiesen.

A1-6.24 Auslandsschäden

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen

A1-6.24.1 Versicherte Schäden

– Schäden, die als Folge einer beruflichen Tätigkeit im Ausland eingetreten sind oder

– Schäden, für die der Versicherungsnehmer als Folge einer beruflichen Tätigkeit im Ausland in
Anspruch genommen wird,

sofern der Versicherer gemäß den jeweils landesrechtlichen Bestimmungen berechtigt ist, Versiche-
rungsschutz anzubieten.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht nach jeweils für den Versicherungsnehmer im Schadenfall gel-
tendem Recht, soweit nicht die Rechtsordnungen der USA, US-Territorien und Kanadas vereinbart sind
(siehe Ziff. A1-6.24.3)
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– im Ausland vorkommender Versicherungsfälle aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der
Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten.

A1-6.24.2 Deckungseinschränkungen bei Auslandsschäden

Ausgeschlossen sind – in Ergänzung zu Ziff. A1-7 – Ansprüche

– aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im
Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer und die
unter Ziff. A1-2 dieser Bestimmungen genannten Personen aus Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs (SGB) VII unterliegen.

– im Zusammenhang mit einer Pflichtversicherung im Ausland. Dies gilt insbesondere für Ansprüche
wegen im Ausland eingetretener Schäden als Folge eines im In- oder Ausland begangenen
Verstoßes des Versicherungsnehmers bei der Ausübung der versicherten Tätigkeiten/Berufs-
bilder, für die eine Verpflichtung zum Abschluss einer Berufs-Haftpflichtversicherung aufgrund
landesrechtlicher Bestimmungen im Ausland besteht.

A1-6.24.3 Schäden in den USA, US-Territorien, Kanada

Die Regulierung von Ansprüchen erfolgt auf Basis des deutschen Rechts oder eines anderen
europäischen Schadenersatzrechts.

Bei in den USA, US-Territorien und Kanada eintretenden Versicherungsfällen oder dort geltend
gemachten Ansprüchen gilt: Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und
außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden – abweichend von Ziff. A1-5.4 – als
Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

A1-6.24.4 Währung, Zahlungsort

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eurobetrag bei einem in der Europäischen Währungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A1-6.24.5 Sondervereinbarungen

Ein darüber hinausgehender Versicherungsschutz für im Ausland belegene Niederlassungen und Büros
bedarf einer besonderen Vereinbarung.

A1-6.25 Asbestschäden

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden im Inland, die auf Asbest, asbesthaltige
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. Mitversichert sind darüber hinaus auch Asbest-
schäden im Ausland, soweit nach deutschem Recht ein Schadenersatzanspruch besteht.

Der Versicherungsschutz ist auf die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen genannte Ver
sicherungssumme begrenzt.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche wegen Berufskrankheiten und/oder
Regressansprüchen der Sozialversicherungsträger.

A1-6.26 Anerkannte Regeln der Bautechnik

Stellt der Versicherungsnehmer bei der Erbringung seiner Leistungen für eine Baumaßnahme fest,
dass geltende anerkannte Regeln der Bautechnik nicht eingehalten werden können oder auf Wunsch
des Bauherrn nicht eingehalten werden sollen, ist er verpflichtet, den Auftraggeber/Bauherrn auf die
das ganze Bauwerk oder seine Teile betreffenden Abweichungen und die sich daraus ergebenden
Folgen hinzuweisen. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Hinweise begründet und
in schriftlicher Form abgegeben werden. Auf die Ausschlussbestimmung gemäß Ziff. A1-7.20 wird sich
der Versicherer insoweit nicht berufen.
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A1-6.27 Rechtsschutzrisiken

A1-6.27.1 Schiedsgerichtsverfahren

Ergänzend zu Teil B1-2 gilt:
Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn
sie nach den Regeln einer internationalen Industrie- und Handelskammer, der Schiedsgerichtsordnung
für das Bauwesen (SGO Bau), der SOBau, der SL Bau (Abschnitt V), des deutschen schiedsrichterlichen
Verfahrens im Sinne der §§ 1025–1048 ZPO oder der UNCITRAL-Schiedsgerichtsordnung ausgetragen
werden.

A1-6.27.2 Schlichtungsverfahren

Versichert sind nach Absprache mit dem Versicherer die Kosten des Schlichtungsverfahrens vor
Architekten- oder Ingenieurkammern der Bundesrepublik Deutschland für Schadenersatzansprüche,
die unter den Versicherungsschutz dieses Vertrags fallen.

A1-6.27.3 Mediationsverfahren

Versichert ist nach Absprache mit dem Versicherer der auf den Versicherungsnehmer entfallende
Kostenanteil des Mediationsverfahrens für Schadenersatzansprüche, die unter den Versicherungs-
schutz dieses Vertrags fallen.

A1-6.27.4 Rechtsschutz bei Strafverfahren

Versichert sind in einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren, das einen unter den Versiche
rungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben könnte, die angemessenen Kosten für die
Verteidigung sowie die Gerichtskosten und ortsüblichen Kosten für notwendige Sachverständigen-
gutachten. Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherten vereinbarten
Vergütung prüft der Versicherer in entsprechender Anwendung der gesetzlichen Regelung. Dieser
Versicherungsschutz gilt für Verfahren in Europa.

Vorsatztaten sind, mit Ausnahme von Verbrechen, versichert. Bei Straftaten entfällt rückwirkend der
Versicherungsschutz, wenn der Versicherte rechtskräftig wegen Vorsatzes verurteilt wird. Der Ver-
sicherte ist dann verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung
wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat.

Als Versicherungsfall gilt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit der aus
geübten Berufstätigkeit gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen während
der Wirksamkeit der vorliegenden Berufs-Haftpflichtversicherung.

Die für sonstige Schäden vereinbarte Versicherungssumme gilt gleichermaßen auch für den Rechts-
schutzfall und steht hierfür getrennt zur Verfügung.

Im Versicherungsschein und in seinen Nachträgen genannte Selbstbehalte finden auf diese Deckungs
erweiterung keine Anwendung.

Nicht versichert sind die Kosten

– aus einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren, das einen unter den Versicherungsschutz
einer Privat-Haftpflichtversicherung fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann,

– der Verteidigung wegen des Vorwurfs der Verletzung verkehrsrechtlicher oder kartellrechtlicher
Vorschriften.

A1-6.27.5 Honorarschutz

Versichert sind die Kosten der außergerichtlichen und gerichtlichen Geltendmachung von Honorar
forderung (Honorarschutz), sofern der Kunde/Auftraggeber des Versicherungsnehmers das von ihm
geforderte Honorar unter Berufung auf einen aus demselben rechtlichen Verhältnis gegen den Ver-
sicherungsnehmer bestehenden Schadenersatzanspruch zurückhält und der behauptete Schaden-
ersatzanspruch unter den Versicherungsschutz dieses Vertrags fällt.

Soweit der Honoraranspruch bzw. Teile davon streitig sind, gewährt der Versicherer anteiligen Kos-
tenschutz in Höhe des Honoraranteils, den der Versicherer nach eigener Prüfung als berechtigt
ansieht, im Verhältnis zum gesamten Honoraranspruch.
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Ist die Honorarforderung des Versicherungsnehmers höher als der Schadenersatzanspruch des Auf-
traggebers, trägt der Versicherer die Kosten im Verhältnis des Schadenersatzanspruchs zur Honorar
forderung.

Die Prozessführungsbefugnis obliegt dem Versicherer.

A1-6.28 Bausummenüberschreitungen

Versichert sind Schadenersatzansprüche aufgrund von Bausummenüberschreitungen, die auf
Planungs- oder Berechnungsfehlern im Rahmen der Massen- und Kostenermittlung beruhen. Vom
Versicherungsschutz ausgenommen bleiben jedoch

– Ansprüche auf Erstattung von Mehrkosten, die bei fehlerfreier Planung oder Berechnung
ohnehin entstanden wären (sog. „Sowiesokosten“). Werden diese Mehrkosten zu Unrecht
beansprucht,übernimmt der Versicherer jedoch deren Abwehr;

– Ansprüche auf Erstattung von Mehrkosten, die nur deshalb als Schadenersatz geltend gemacht
werden können, weil der Auftraggeber des Versicherungsnehmers durch Festpreisabreden oder
Bausummengarantien gegenüber Dritten vertraglich gebunden ist.

A1-6.29 Büro-/Betriebshaftpflichtrisiken

Versicherungsschutz besteht für die nachfolgenden Regelungen der versicherten Risiken nach Ziff.
A1-6.29 bis A1-6.44 für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall) aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch
genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden
ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es
nicht an.

A1-6.30 Haus- und Grundbesitz

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

(1) des Versicherungsnehmers als Besitzer (z. B. Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und
Nutznießer) von Grundstücken, Gebäuden oder Räumlichkeiten einschließlich Garagen, auch wenn
diese Dritten überlassen werden, die ausschließlich für den versicherten Beruf oder für Wohn-
zwecke des Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen benutzt werden.

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in
den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung,
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);

(2) des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),
wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

(3) der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers aus der Wahrnehmung von dessen Pflichten
als Haus- und/oder Grundbesitzer;

(4) der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung
der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung
dieser Verrichtungen erhoben werden;

(5) der Insolvenz- und Zwangsverwalter in dieser Eigenschaft;

(6) des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Abwässer.

A1-6.31 Bauherr

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von
Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Erdarbeiten).

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

– der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers aus der Wahrnehmung von dessen Pflichten
als Bauherr,
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– der im Rahmen der Selbsthilfe unentgeltlich oder auf Gegenseitigkeit tätigen Personen bei der
Ausführung von Bauarbeiten in eigener Regie.

Diese Mitversicherung gilt nur insoweit, als diese Personen für ihr Risiko nicht anderweitig Versiche-
rungsschutz beanspruchen können.

zu Ziff. A1-6.30 und A1-6.31:

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt.

Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

A1-6.32 Vertraglich übernommene Haftung

Versichert ist die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher durch
Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des jeweiligen Vertrags-
partners (Vermieter, Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

A1-6.33 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

Versichert ist – abweichend von Ziff. A1-7.10 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen Schäden durch den Gebrauch ausschließlich von folgenden Kraftfahrzeugen und Kraftfahr-
zeug-Anhängern:

(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf
eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;

(2) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

(3) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

(4) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig-
keit;

(5) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen
und Plätzen verkehren.

Die in Ziff. A1-6.33 genannten Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht werden.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erfor
derlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das
Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt Ziff. B1-11.3 der Allge
meinen Bestimmungen zur Haftpflichtversicherung (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

A1-6.34 Fahrräder und Elektrofahrräder

Versichert ist im Rahmen und Umfang dieses Vertrages die gesetzliche Haftpflicht aus dem
beruflichen/ dienstlichen Gebrauch von eigenen nicht versicherungspflichtigen Dienstfahrrädern
/E-Bikes (Klasse 1, Fahrrad mit limitierter Tretunterstützung) mit nicht mehr als 25 km/h
bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit, soweit diese nicht zulassungs- und
versicherungspflichtig sind.

A1-6.35 Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Mietsachschäden. Mietsachschäden sind Schäden an
fremden, vom Versicherungsnehmer oder seinen Bevollmächtigten oder Beauftragten gemieteten,
gepachteten oder geliehenen Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Mietsachschäden aus
schließlich
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A1-6.35.1 an zu beruflichen Zwecken gemieteten Gebäuden und/oder Räumen sowie den dazugehörigen
Anlagen zur Raumbeheizung (nicht jedoch sonstige Gebäudebestandteile, insbesondere Einrichtun-
gen, u. dgl.), die durch Brand, Explosion, Leitungswasser oder Abwasser entstanden sind;

A1-6.35.2 an anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen gemieteten, gepachteten oder geliehenen Räumen in
Gebäuden einschließlich deren Ausstattung;

A1-6.35.3 an sonstigen gemieteten (nicht geleasten), gepachteten oder geliehenen Sachen (sonstige Mietsach
schäden).

A1-6.35.4 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind – in Ergänzung von Ziff. A1-7.4 – Ansprüche

(1) von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

(2) von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Personen, die er zur Leitung
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs oder eines Teils desselben angestellt hat und
deren Angehörigen gemäß Ziff. A1-7.4, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;

(3) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital
mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen;

(4) wegen Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung;

(5) wegen Schäden am Erdreich;

(6) wegen Schäden, soweit sie durch eine sonstige Versicherung des Versicherungsnehmers oder eine
zu seinen Gunsten abgeschlossene Versicherung gedeckt sind oder im Rahmen eines verein-
barten Selbstbehalts liegen;

(7) wegen Schäden, der durch diesen Versicherungsvertrag versicherten rechtlich selbstständigen
Unternehmen untereinander.

A1-6.36 Schäden durch Bearbeitung fremder Sachen/Tätigkeitsschäden

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Tätigkeitsschäden. Tätigkeitsschäden sind Schäden an
fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden durch eine berufliche Tätigkeit,
die dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtigter oder Beauf-
tragter des Versicherungsnehmers

(1) an diesen Sachen tätig geworden ist (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung oder
dgl.);

(2) diese Sachen zur Durchführung seiner Tätigkeiten als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablage-
fläche oder dgl. benutzt hat oder

(3) Sachen beschädigt hat, die sich im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden
haben. Sind zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen
getroffen worden, um diese Schäden zu vermeiden, liegt kein Tätigkeitsschaden vor.

Bei unbeweglichen Sachen liegt ein solcher Tätigkeitsschaden nur dann vor, wenn diese Sachen oder
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen gewesen sind, unmittelbar benutzt worden
sind oder sich im unmittelbaren Einwirkungsbereich befunden haben.

Tätigkeitsschäden an Leitungen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden als Folge einer
beruflichen Tätigkeit an Erdleitungen (Kabeln, unterirdischen Kanälen, Wasserleitungen,
Gasrohren und anderen Leitungen) sowie Frei- oder Oberleitungen.

A1-6.37 Senkungs- und Überschwemmungsschäden

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch

(1) Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf errichteten Werks oder eines Teils eines
solchen), Erschütterungen infolge Rammarbeiten oder Erdrutschungen;

(2) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.
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A1-6.38 Schäden durch Strahlen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B.
Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen), ausschließlich für

(1) den deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;

(2) den Besitz und die Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern;

(3) den Umgang mit Laseranlagen und Laserstrahlen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

Ansprüche wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleichgültig für wen oder in wessen
Auftrag – aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine
Tätigkeit ausüben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen oder Laserstrahlen
ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen haben.

A1-6.39 Datenschutzverletzungen

Versichert ist die gesetzliche Haftflicht aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch
Verarbeitung personenbezogener Daten.

A1-6.40 Datenverlustschäden

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden aus der
versehentlichen Löschung, Veränderung oder Blockierung von Daten.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass eine Datensicherung erfolgt und
angemessene Sicherheitstechnik vorhanden ist.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziff. B1-11.3 der Allgemeinen
Bestimmungen zur Haftpflichtversicherung (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

A1-6.41 Auslösen von Fehlalarm

Versichert sind – abweichend von Ziff. A1-3 – auch öffentlich-rechtliche Ansprüche wegen Kosten
durch versehentlich ausgelösten Alarm bei Dritten (z. B. Einsatzkosten für Rettungs-, Wach- und
sonstige Dienste).

A1-6.42 Abhandenkommen von Sachen, Schlüsseln, Dokumenten Dritter

A1-6.42.1 Abhandenkommen von Sachen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von
Sachen (einschließlich Kraftfahrzeugen und Fahrrädern mit Zubehör) der Betriebsangehörigen und
Besucher.

Bei Kraftfahrzeugen ist jedoch Voraussetzung, dass die Abstellplätze während der Dauer der Abstel-
lung entweder ständig bewacht oder zumindest durch ausreichende Sicherung gegen die Benutzung
oder den Zutritt durch Unbefugte geschützt sind.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden durch Abhandenkommen von

– Geld sowie bargeldlosen Zahlungsmitteln,

– Wertpapieren (einschließlich Sparbüchern),

– Scheckheften,

– Urkunden,

– Schmuck und

– anderen Wertsachen.

A1-6.42.2 Abhandenkommen von Schlüsseln

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von
Schlüsseln (auch Schlüsseln von Schließanlagen usw. und Code-Karten), die sich rechtmäßig im Ge-
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wahrsam des Versicherten befunden haben. Der Versicherungsschutz ist beschränkt auf gesetzliche
Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließ-
anlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu
31 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche

– aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs);

– aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen
Sachen.

A1-6.42.3 Abhandenkommen von Dokumenten Dritter

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers beim Abhandenkommen von
Dokumenten Dritter, die dem Versicherungsnehmer zur Ausübung seiner versicherten Tätigkeit
überlassen wurden (z. B. Akten, Pläne, Statiken und dgl.). Versichert sind in diesem Fall die Kosten der
Wiederherstellung bzw. des Ersatzes der abhandengekommenen Unterlagen.

A1-6.43 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektronischer Daten

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden – auch Tätigkeits-
schäden – aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten (z. B. im
Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger) ausschließlich aus
– der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenver

änderung) bei Dritten durch Computerviren und/oder andere Schadprogramme;

– der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften
Speicherung von Daten bei Dritten, und zwar wegen

� sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenver-
änderungen sowie

� der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekten
Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

– der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

Für Ziff. A1-6.43 gilt:
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass seine auszutauschenden, zu über
mittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Viren
scanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik ent
sprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziff. B1-11.3 der Allgemeinen Bestim
mungen zur Haftpflichtversicherung (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten);

– der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten, insoweit besteht auch Versicherungs-
schutz für immaterielle Schäden, nicht jedoch aus der Verletzung von Urheberrechten. Der
Versicherer ersetzt auch

� Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen
Verfügung gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche
auf Unterlassung oder Widerruf handelt;

� Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den Versiche
rungsnehmer.

A1-6.43.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Tätigkeiten oder Leistungen:

– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;

– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;

– Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;

– Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

– Betrieb von Telekommunikationsnetzen;
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– Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflicht-

Versicherung, z. B. nach SigG/SigV, De-Mail-G besteht.

A1-6.43.2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

– auf derselben Ursache,

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

– auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen
Mängeln beruhen.

Ziff. A1-5.3 findet keine Anwendung.

A1-6.43.3 Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle im Ausland. Dies gilt jedoch nur, soweit die An
sprüche in europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.

A1-6.43.4 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

– Ansprüche, die im Zusammenhang stehen mit

� massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen
Informationen (z. B. Spamming),

� Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-
nutzer gesammelt werden können;

– Ansprüche wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen
Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung
stehen, geltend gemacht werden;

– Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetz-
lichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des
Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.

Ziff. A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-6.44 Erneuerbare Energien

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und/oder der im Versicherungs
schein/Nachtrag genannten natürlichen Personen/Unternehmen aus dem Besitz/Eigentum selbst
genutzter Photovoltaik- und Solaranlagen.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf Anlagen im Inland.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn Elektrizität in das öffentliche Netz der Energieversor
gungsunternehmen eingespeist wird.

Nicht versichert sind Regressansprüche des Netzbetreibers aufgrund seiner Haftung gegenüber End-
verbrauchern wegen Versorgungsstörungen.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Installation der Photovoltaik-/Solaranlage durch einen
qualifizierten Fachbetrieb sicherzustellen. Ebenfalls sind Wartungsarbeiten durch einen qualifizierten
Fachbetrieb nachzuweisen.

A1-6.45 Ansprüche aus Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstiger Diskriminierung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers, seiner gesetzlichen Vertreter oder
seiner leitenden Angestellten – nicht jedoch der sonstigen mitversicherten Personen – wegen einer
Verletzung einer Vorschrift zum Schutz vor Benachteiligungen, insbesondere aus dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wegen eines Personen- oder Vermögensschadens oder eines sons-
tigen immateriellen Anspruchs.

Eine Benachteiligung im Sinne dieser Regelung liegt nur dann vor, wenn der Grund in der Rasse, der
ethnischen Herkunft, im Geschlecht, in der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, im Alter
oder in der sexuellen Identität der benachteiligten Person zu sehen ist.

Versicherungsschutz besteht ausschließlich dann, wenn die Benachteiligung während der Wirksamkeit
der Versicherung erfolgt und die Erhebung des Anspruchs gegen den Versicherungsnehmer oder die
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mitversicherten Personen in Textform spätestens innerhalb von 3 Jahren nach Ende der Wirksamkeit
des Vertrags erhoben wird.

Versichert sind nur Ansprüche nach deutschem Recht, insbesondere dem AGG. Soweit diese Ansprüche
gerichtlich verfolgt werden, besteht Versicherungsschutz ausschließlich, wenn sie vor deutschen
Gerichten geltend gemacht werden.

Nicht versichert sind Ansprüche

A1-6.45.1 aus außerhalb Deutschlands gefällten Urteilen, auch wenn sie in Deutschland vollstreckt werden;

A1-6.45.2 jeglicher Art, die von Verbänden, Gewerkschaften, anderen Vereinigungen oder gemeinsam mit
anderen kollektiv erhoben werden;

A1-6.45.3 wegen Gehalt, rückwirkender Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Alters
versorgung, Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen
und Sozialplänen.

A1-7 Allgemeine Deckungseinschränkungen

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist,
sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen:

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbei-
geführt haben.

Ziff. A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursachen,
dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit Arbeiten oder sonstige Leistungen
erbringen oder erbracht haben.

Ziff. A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander

Ausgeschlossen sind Ansprüche des Versicherungsnehmers sowie der mitversicherten rechtlich selbst-
ständigen Unternehmen gegen die mitversicherten natürlichen Personen.

A1-7.4 Schadenfälle von gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern und anderen Personen

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer

– von Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs
vertrag mitversicherten Personen gehören.

Als Angehörige gelten

� Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbare
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten,

� Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder,

� Schwiegereltern und -kinder,

� Stiefeltern und -kinder,

� Großeltern und Enkel,

� Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf
längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind);

– von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern nicht rechtsfähiger Handelsgesellschaften,
von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten oder öffentlichen Rechts;

– von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.
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A1-7.5 Leasing, verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungsvertrag

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des
Versicherungsnehmers diese Sachen geleast oder durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrags sind.

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder
gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung
oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch
dann, wenn die Schadensursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangel-
haften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des
Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen
Leistungen übernommen haben.

A1-7.7 Gentechnik

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

(1) gentechnische Arbeiten,

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) Erzeugnisse, die

� Bestandteile aus GVO enthalten,

� aus GVO oder mithilfe von GVO hergestellt wurden.

A1-7.8 Übertragung von Krankheiten

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen

(1) Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren,

(2) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen
oder veräußerten Tiere entstanden sind.

In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

A1-7.9 Bergschäden, Schäden beim Bergbaubetrieb

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen

Bergschäden im Sinne des § 114 BBergG, wenn hierdurch Grundstücke, deren Bestandteile und
Zubehör beschädigt werden.

A1-7.10 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte
Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahr-
zeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers verursachen.

Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-
Anhänger ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.11 Luft- und Raumfahrzeuge

Ausgeschlossen sind Ansprüche

(1) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch
genommen werden.
Dies gilt nicht für den Gebrauch von Flugdrohnen im Sinne von Ziff. A1-6.20;
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(2) wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, den mit diesen beförderten Sachen, den Insassen
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft-
oder Raumfahrzeuge;

(3) aus der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen
oder Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;

(4) aus Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an
Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teile;

(5) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer
von Luftlandeplätzen.

A1-7.12 Wasserfahrzeuge

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte
Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahr
zeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genom-
men werden.

Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist
und wenn das Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.13 Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfügungen, höhere Gewalt

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich

(1) auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik,
illegalem Streik oder

(2) unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen

beruhen.

Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt
haben.

A1-7.14 Brennbare und explosible Stoffe

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch bewusst gesetz-,
vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursacht
haben.

Ziff. A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.15 Umweltrisiko

A1-7.15.1 Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung nach dem Umwelthaftungsgesetz

Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen sind nicht Gegenstand des Abschnitts 1 dieser
Bedingungen und insoweit ausgeschlossen. Der Versicherungsschutz ist in Abschnitt A2-1 geregelt.

A1-7.15.2 Ansprüche wegen Schäden nach dem Umweltschadensgesetz

Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadens-
gesetz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen
Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden, sind nicht Gegenstand des Abschnitts A1 dieser
Bedingungen und insoweit ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von
einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstat-
tung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz ist in Abschnitt A2-2 geregelt.

Ansprüche, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen bereits aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer
geltend gemacht werden könnten, bleiben Bestandteil des in Abschnitt A1 geregelten Versicherungs-
schutzes.
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A1-7.16 Entschädigungen mit Strafcharakter (Punitive Damages)

Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere Punitive oder
Exemplary Damages.

A1-7.17 Französische Garantie Décennale und gleichartige Bestimmungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehen-
den Regressansprüchen nach Artikel 1147 des französischen Code civil oder gleichartiger Bestimmun-
gen anderer Länder.

A1-7.18 Termine und Fristen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus der Überschreitung der vereinbarten Bauzeit,
eigener Fristen und eigener Termine. Wird der Anspruch auf Überschreitung der Bauzeit zu Unrecht
geltend gemacht, übernimmt der Versicherer jedoch die Abwehr.

A1-7.19 Gewerbliche Schutz- und Urheberrechte, Lizenzen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten sowie aus der Vergabe von Lizenzen.

A1-7.20 Gesetz-, vorschrifts- oder sonstiges pflichtwidriges Verhalten

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die durch ein bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst
pflichtwidriges Verhalten (Tun oder Unterlassen) verursacht worden sind.

Dies gilt nicht,

– sofern der Betreffende die Pflichtwidrigkeit nicht zu vertreten hat,

– soweit nach den Umständen des Einzelfalls Grund zur Annahme bestand, dass die Zuwider-
handlung keine Nachteile für den Geschädigten zur Folge haben werde oder

– soweit nach den Umständen des Einzelfalls Grund zur Annahme bestand, dass die Zuwider-
handlung von dem Geschädigten oder dem sonst Berechtigten genehmigt wird.

Pflichtwidriges Verhalten von Repräsentanten wird dem Versicherungsnehmer zugerechnet.
Repräsentanten sind Inhaber, Teilhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Projektleiter.

A1-7.21 Vermittlungstätigkeiten

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus der Vermittlung von Geld-, Kredit-, Grundstücks- oder ähnlichen
Geschäften sowie aus der Vertretung bei solchen Geschäften.

A1-7.22 Zahlungsvorgänge, Kassenführung, Untreue, Unterschlagung

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus der Kassenführung sowie wegen
Untreue und Unterschlagung.

A1-7.23 Garantien, Zusagen

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus dem Ausbleiben oder Nichterreichen eines wirtschaftlichen
Erfolgs. Das gilt insbesondere für Zusagen oder Garantien zum wirtschaftlichen Erfolg.

A1-7.24 Ladungskontrollen

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Ladungskontrollen.
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A1-7.25 Erkundung und Bewertung von Lagerstätten

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus der Erkundung und Bewertung von Lagerstätten, wie z. B. Öl-,
Gas- und metallischen Erzlagerstätten. Von diesem Ausschluss unberührt bleiben geothermische
Erkundungen, nicht jedoch geothermische Bewertungen.

A1-7.26 Spezielle Risiken

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Architekten-, Ingenieur-, Sachverständigen- und Gutachter
leistungen für

– Kraftfahrzeuge (oder Teile davon),

– Fahrgeschäfte (Achterbahnen etc.),

– Turm- und Mobilkräne,

– Kavernen, Pipelines und Gasterminals (Übergabestationen - End- bzw. Anfangspunkt - mit großen
Speichern für auf dem See- bzw. Landweg transportierten Gas),

– Sprengungen,

– Produktdesign,

– Kernkraft-/Kernenergieanlagen,

– Offshore-Anlagen, stillgelegten Offshore-Anlagen sowie Teile von Offshore-Anlagen.

Offshore-Anlagen sind in den Meeren/Ozeanen gelegene Risiken (u. a. Anlagen zur Gewinnung und
zum Transport von Öl und Gas, Windkraftanlagen, Gezeitenkraftwerke, Unterwassertelekommuni-
kations- und -stromleitungen). Der Offshore-Bereich beginnt und endet an der Uferlinie des
jeweiligen Landes.

A1-7.27 Directors-and-Officers-Ansprüche

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Vermögensschäden, die darauf zurückzuführen sind, dass
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder des Vorstands oder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrats
oder des Beirats des Versicherungsnehmers oder sonstige Personen, die Mandate in Leitungs- und/
oder Aufsichtsfunktionen bei mitversicherten Unternehmen, Niederlassungen usw. wahrnehmen,
wegen einer bei Ausübung dieser Tätigkeit begangenen Pflichtverletzung von Dritten, den mitver-
sicherten Unternehmen, Niederlassungen usw. oder dem Versicherungsnehmer in Anspruch genom-
men werden (sog. Directors-and-Officers-Ansprüche).

A1-7.28 Lagerung/Ablagerung von Abfällen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Abfallstoffe

– ohne Genehmigung des Inhabers der Abfallentsorgungsanlage, insbesondere einer Deponie oder
Kompostierungsanlage oder

– unter Nichtbeachtung von Auflagen oder Hinweisen des Inhabers der Abfallentsorgungsanlage,
insbesondere einer Deponie oder Kompostierungsanlage, oder seines Personals oder von dem
Umweltschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen oder

– unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration zwischen- oder endgelagert oder anderweitig
entsorgt werden.

Bei Beauftragung fremder Unternehmer gilt dieser Ausschluss nicht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweislich diese fremden Unternehmer sorgfältig ausgesucht und überwacht hat.
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A2 Umweltrisiken

A2-1 Umwelt-Haftpflichtversicherung

Der Versicherungsschutz umfasst Schäden durch Umwelteinwirkungen (Umwelt-Haftpflicht-
versicherung).

Ein Schaden im Sinne der Umwelt-Haftpflichtversicherung nach Ziff. A2-1 entsteht durch Umwelt
einwirkungen, wenn er durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe,
Wärme oder sonstige Erscheinungen verursacht wird, die sich in Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet
haben.

A2-1.1 Berufliches Risiko

A2-1.1.1 Versichertes Risiko, Umfang des Versicherungsschutzes

Versichert ist im Umfang von Abschnitt A1 – abweichend von Ziff. A1-7.15.1 – die gesetzliche Haft-
pflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkung
durch vom Versicherungsnehmer erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen.

A2-1.2 Betriebsstättenrisiko

A2-1.2.1 Versichertes Risiko, Umfang des Versicherungsschutzes

Versichert ist im Umfang von Abschnitt A1 – abweichend von Ziff. A1-7.15.1 und den nachfolgenden
Bestimmungen – die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers
wegen Schäden durch Umwelteinwirkung, soweit die Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder
Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Ziff. A2-1.2.3 fallen.

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für

(1) Personen-, Sach- oder sich daraus ergebende Vermögensschäden,

(2) Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch Sachschäden entstanden sind, soweit es sich
handelt um Schäden aus der Verletzung

– von Aneignungsrechten,

– des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb,

– von wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen.

Diese Vermögensschäden werden wie Sachschäden behandelt.

A2-1.2.1.1 Versicherungsschutz besteht auch, wenn

– gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit
versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in
diese eingebracht oder eingeleitet worden zu sein;

– Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

A2-1.2.2 Versichert sind folgende Risiken und Tätigkeiten:

(1) Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie
nicht unter A2-1.2.3 fallen;

(2) die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Lagerung von gewässerschädlichen
Stoffen (WHG-Anlagen);

(3) Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder das Einbringen oder Einleiten von Stoffen in
ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder
biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird (Abwasser- und Einwirkungsrisiko);

einschließlich Schäden durch Abwässer aus diesen Anlagen.

A2-1.2.3 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Anlagen und Tätigkeiten:

(1) Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-
Anlagen);
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(2) Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen);

(3) Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-
Anlagen/Pflichtversicherung).

A2-1.3 Versicherungsfall

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziff. A1-3.1 – die nachprüfbare erste Feststellung des Personen
schadens, Sachschadens oder eines gemäß Ziff. A2-1.2.1 (2) mitversicherten Vermögensschadens durch
den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu
diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von
Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

A2-1.4 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls

A2-1.4.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

– nach einer Störung des Betriebs oder

– aufgrund behördlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines
sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. A2-1.2.1 (2) mitversicherten Ver
mögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebs oder die behördliche Anordnung müssen
in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

A2-1.4.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne von Ziff. A2-1.4.1 werden unter den
dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen
durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt
werden.

A2-1.4.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

– dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebs oder eine behördliche
Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu
verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß
Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen oder

– sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

A2-1.4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. A2-1.4.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so
werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziff. A2-1.4 vereinbarten Gesamtbetrags nur
die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. A2-1.4.3 genannten Obliegenheiten grob fahr-
lässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten
Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die
Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

A2-1.4.5 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer
ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme ange
rechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung
eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.

A2-1.4.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im
Sinne von Ziff. A2-1.4.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder
Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, ge-
leaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des
Versicherungsnehmers standen.
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Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden versicherten Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. A2-1.2.1 (2) mitversicherten
Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers,
die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende
Wertverbesserungen sind abzuziehen.

A2-1.5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Serienschaden)

A2-1.5.1 Versicherungssumme

Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarte Ver
sicherungssumme begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent
schädigungspflichtige Personen erstreckt.

A2-1.5.2 Serienschaden

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle durch

– dieselbe Umwelteinwirkung,

– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhenden Umwelteinwirkungen oder

– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn
zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang
besteht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall (Serienschaden), der im
Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

Ziff. A1-5.3 findet keine Anwendung.

A2-1.6 Versicherungsschutz für Schäden im Ausland

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland eingetretener
Versicherungsfälle, die auf den Betrieb einer im Inland belegenen versicherten Anlage oder auf eine
Tätigkeit im Inland zurückzuführen ist.

A2-1.7 Ausschlüsse für Schäden durch Umwelteinwirkung

Falls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist,
sind – zusätzlich zu Ziff. A1-7 – vom Versicherungsschutz ausgeschlossen:

A2-1.7.1 Kleckerschäden

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass
beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen,
verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen.
Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebs beruhen.

A2-1.7.2 Normalbetrieb

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwen-
dige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen.

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der
Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des
Einzelfalls die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

A2-1.7.3 Schäden vor Vertragsbeginn

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versicherungsvertrags eingetreten
sind.

A2-1.7.4 Frühere Versicherungsverträge

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungs-
verträge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden können.
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A2-1.7.5 Erwerb belasteter Grundstücke

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungs
nehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu
diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren.

A2-1.7.6 Abfalldeponien

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder
Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

A2-1.7.7 Produkthaftpflichtrisiko

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung, die durch vom Versiche
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflichtrisiko).

A2-1.7.8 Abfall-Produkthaftpflichtrisiko

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeugte oder
gelieferte Abfälle nach Auslieferung entstehen.

A2-1.7.9 Bewusstes Abweichen von rechtlichen Vorschriften

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursachen,
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behörd
lichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

Ziff. A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-1.7.10 Bewusstes Nichtbefolgen technischer Regeln

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursachen,
dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik ein-
zuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen,
Inspektionen oder Wartungen zu befolgen, oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.

Ziff. A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-1.7.11 Lagerstätte und Fließverhalten des Grundwassers

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grund
wassers oder seines Fließverhaltens.

A2-1.7.12 Halogenierte Kohlenwasserstoffe

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden im Zusammenhang mit Chlorkohlenwasserstoffen
(CKW) und Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) sowie deren halogenierten Kohlenwasserstoffen.

A2-1.8 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

Ergänzend zu Abschnitt B1-7 besteht kein Versicherungsschutz für Risiken gemäß Ziff. A2-1.2.2(2) und
(3), die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu entstehen. Der Versicherungsschutz für neue
Risiken bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.

A2-2 Umweltschadensversicherung

A2-2.1 Versichertes Risiko, Versicherungsschutz

A2-2.1.1 Versichert ist – abweichend von Ziff. A1-7.15.2 – im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die
gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadens
gesetz zur Sanierung von Umweltschäden.

Ein Umweltschaden im Sinne dieses Bausteins ist eine

– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

– Schädigung der Gewässer,
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– Schädigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde oder
einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben
genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungs-
nehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten An
sprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelt
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend
gemacht werden könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche besteht ausschließlich im
Umfang des Abschnitts A1.

Versichert sind folgende Risiken und Tätigkeiten:

A2-2.1.1.1 Planung, Objektüberwachung und Begutachtung für oder an Umwelt-Anlagen gemäß Ziff. A2-2.1.1.2
oder Teilen, die ersichtlich für diese Umwelt-Anlagen bestimmt sind, sofern der Versicherungsnehmer
nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

A2-2.1.1.2 Anlagen und Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern
diese nicht unter Ziff. A2-2.1.1.2 (1)-(4) fallen.

Hierzu zählen auch Umwelt-Anlagerisiken, die im Abschnitt Umwelthaftpflicht Ziff. A2-2.1 erfasst
sind.

Umwelt-Anlagen sind:

(1) Anlagen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG),

(2) Anlagen im Sinne des Umwelthaftungsgesetzes (UHG) Anhang 1 + 2 zum UHG,

(3) sonstige deklarierungspflichtige Anlagen,

(4) Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko.

A2-2.1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden, soweit diese
Pflichten oder Ansprüche aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusage über die gesetz-
liche Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen.

A2-2.2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten

Es finden die Regelungen des Abschnitts A1-2 Anwendung.

A2-2.3 Betriebsstörung

A2-2.3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer plötz-
lichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags eingetretenen Störung
des bestimmungsgemäßen Betriebs des Versicherungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebsstörung).

A2-2.3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht Versicherungsschutz im Rahmen von Ziff. A2-2.1.1

– für sonstige Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken;

– für Planung, Überwachung und Begutachtung von Objekten und Objektteilen, die nicht von Ziff.
A2-2.1.1.1 umfasst sind;

– für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeug-
nissen Dritter. Versicherungsschutz besteht ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf
einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist.
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der
Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können
(Entwicklungsrisiko).

Dies gilt nicht für Anlagen gemäß Ziff. A2-2.1.1.2.
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A2-2.4 Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltschadens durch den Versiche
rungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu
diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von
Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.

A2-2.5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls

A2-2.5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

(1) für die Versicherung nach Ziff. A2-2.1.1.2 nach einer Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer
oder Dritten in den Fällen von Ziff. A2-2.3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen
einer Betriebsstörung;

(2) für die Versicherung nach Ziff. A2-2.1.1.1 nach einer Betriebsstörung bei Dritten.

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit versichert des Dritten gemäß (1) und (2) – für
Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umwelt-
schadens. Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung muss in die Wirksam-
keit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

A2-2.5.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen im Sinne von Ziff.
A2-2.5.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernom-
men, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch
die Behörde ausgeführt werden.

A2-2.5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

(1) dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebs oder eine behördliche An-
ordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu ver-
hindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß
Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen oder

(2) sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

A2-2.5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. A2-2.5.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so
werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziff. A2-2.5 vereinbarten Gesamtbetrags nur
die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. A2-2.5.3 genannten Obliegenheiten grob fahr-
lässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Auf-
wendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die
Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer
ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme ange
rechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung
eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.

A2-2.5.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne
von Ziff. A2-2.5.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Be
triebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemieteten, gepachteten, geleasten und dgl.)
des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar
eintretenden versicherten Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke
oder Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserun-
gen sind abzuziehen.
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A2-2.6 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers

A2-2.6.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberech-
tigter Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs-
und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde oder einem sonstigen Dritten.

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der Versicherungs-
nehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Sanierung
und Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis
oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wir-
kung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

A2-2.6.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberech-
tigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanie-
rungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer be-
vollmächtigt, das Verfahren und den Prozess zu führen. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers.

A2-2.6.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdelikts, der/das eine unter den
Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder ge-
nehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders verein-
barten höheren Kosten des Verteidigers.

A2-2.7 Versicherte Kosten

Versichert sind im Umfang von Ziff. A2-2.6.1 folgende Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-,
Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten

A2.-2.7.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewässern:

(1) die Kosten für die „primäre Sanierung“, das heißt für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädig-
ten natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den
Ausgangszustand zurückversetzen;

(2) die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, das heißt für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die
natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll,
dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der geschädigten
natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;

(3) die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, das heißt für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischen
zeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens
des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre Wirkung voll-
ständig entfaltet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind,
dass die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben
oder ihre Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maß-
nahmen der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben.

A2-2.7.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens:

die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, dass die betreffenden
Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, sodass der geschädigte
Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder
zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen
Gesundheit mehr darstellt.
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A2-2.8 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden)

A2-2.8.1 Versicherungssumme und Jahreshöchstersatzleistung

Die Leistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarte Versicherungssumme
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere sanierungs- oder
kostentragungspflichtige Personen erstreckt. Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gericht-
lichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbe-
sondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

A2.-2.8.2 Serienschaden

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle durch

– dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,

– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die Umwelt,

– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn
zwischen den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammen-
hang besteht oder

– die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall (Serienschaden), der im
Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

A2-2.8.3 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

(1) Versichert ist die gesetzliche Pflicht wegen Schäden durch den Gebrauch ausschließlich von
folgenden nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Fahrzeugen:

– nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf
eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;

– Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

– Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

– selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwin
digkeit;

– Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen
und Plätzen verkehren.

(2) Die unter (1) genannten Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden.
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten ge
brauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht werden.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der er
forderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis hat.
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt Ziff. B1-11 (Rechtsfolge
bei Verletzung von Obliegenheiten).

A2-2.9 Schäden im Ausland

A2-2.9.1 Versichert sind Versicherungsfälle im Ausland ausschließlich dann, wenn sie im Geltungsbereich der
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintreten und

(1) auf den Betrieb einer im Inland belegenen versicherten Anlage oder eine Tätigkeit im Inland
zurückzuführen sind;

(2) auf die Planung und Objektüberwachung im Sinne von Ziff. A2-2.1.1.1 zurückzuführen sind;

(3) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Märkten.
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Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. A2-2.1.1 auch für Pflichten oder
Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedsstaaten, sofern diese
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie nicht überschreiten.
Hinweis:
Im Ausland belegene Anlagen oder Betriebsstätten (z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen,
Läger) bedürfen einer besonderen Vereinbarung.

A2-2.9.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eurobetrag bei einem in der Europäischen Währungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A2-2.10 Ausschlüsse für Umweltschäden

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist,
sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen:

A2-2.10.1 Grundstücke des Versicherungsnehmers

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die auf Grundstücken (an Böden oder
an Gewässern) des Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des Versicherungsnehmers
stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch verbotene
Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte Arten oder
natürliche Lebensräume handelt.

A2-2.10.2 Grundwasser (siehe aber Zusatzbaustein 1)

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden am Grundwasser.

A2-2.10.3 Lagerstätte und Fließverhalten des Grundwassers

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lager-
stätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

A2-2.10.4 Schäden vor Vertragsbeginn

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versicherungs
vertrags eingetreten sind.

A2.-2.10.5 Erwerb belasteter Grundstücke

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Ver
sicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz
nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren.

A2-2.10.6 Kleckerschäden

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstan-
den sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, ver-
dampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft
gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen.

A2-2.10.7 Normalbetrieb

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeid-
bare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

A2-2.10.8 Pflanzenschutz-, Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch die Herstellung, Lieferung, Ver
wendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge-
oder Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Dies gilt nicht, wenn diese Stoffe

– durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt
gelangen,
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– durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, die
nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

A2-2.10.9 Asbest

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substan-
zen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

A2-2.10.10 Gentechnik

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

(1) gentechnische Arbeiten,

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) Erzeugnisse, die

– Bestandteile aus GVO enthalten,

– aus GVO oder mithilfe von GVO hergestellt wurden.

A2-2.10.11 Fehlerhafte Deklaration von Abfällen

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden infolge Zwischen-, Endablagerung oder
anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung,
unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen
Umfang dafür behördlich genehmigt ist.

A2-2.10.12 Abfalldeponien

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von
Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

A2-2.10.13 Luft- und Raumfahrzeuge

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche

(1) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen be
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen
werden;

(2) wegen Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen
oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft-
oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;

– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an
Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der
Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- und Raumfahrzeuge.

A2-2.10.14 Wasserfahrzeuge

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine
mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch
eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in
Anspruch genommen werden. Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Wasser
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder
Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A2-2.10.15 Bewusstes Abweichen von rechtlichen Vorschriften

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursachen,
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behörd
lichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.
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Ziff. A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-2.10.16 Bewusstes Nichtbefolgen technischer Regeln

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursachen,
dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik ein-
zuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen,
Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.

Ziff. A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-2.10.17 Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfügungen, höhere Gewalt

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich

– auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik, illegalem Streik oder

– unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen beruhen.

Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt
haben.

A2-2.10.18 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeige-
führt haben.

Ziff. A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-2.10.19 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen
Leistungen

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht
haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

A2-2.10.20 Schäden durch Bergbaubetrieb

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch Bergbaubetriebe im Sinne des
Bundesberggesetzes.

Ziff. A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-2.10.21 Übertragung von Krankheiten

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch Krankheit der dem Versiche
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. Es besteht
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gehandelt hat.

A2-2.10.22 Kernenergieanlagen

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch den Betrieb von Kernenergie
anlagen.

Zu Ziff. A2-2.10.1 bis A2-2.10.22:

Die Ausschlüsse in Ziff. A2-2.10 gelten unabhängig davon, ob bereits erhebliche nachteilige Auswir
kungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder Gewässern einge-
treten sind oder bereits eine Gefahr für die menschliche Gesundheit besteht.

A2-2.11 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen)

Ergänzend zu den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bestimmungen zur Haftpflicht
versicherung (Teil B) gilt:
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Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der
Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben.

In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats
von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt
hat.

A2-2.12 Nachhaftung

A2-2.12.1 Abweichend von Teil B1 Ziff. 8 der Allgemeinen Bestimmungen zur Haftpflichtversicherung gilt:

Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten
Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Ver-
sicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht
festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

Der Versicherungsschutz

– gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an
gerechnet.

– besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Umfang des bei Beendigung des Versicherungs
verhältnisses geltenden Versicherungsvertrags, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der
Jahreshöchstersatzleistung des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet, für
den einzelnen Versicherungsfall jedoch maximal bis zur Höhe der Versicherungssumme des Ver
sicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

A2-2.12.2 Ziff. A2-2.12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhält
nisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Weg-
falls des versicherten Risikos abzustellen ist.

A2-2.13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach
Eintritt eines solchen

Statt Ziff. B1-11.2 der Allgemeinen Bestimmungen Haftpflicht:

A2-2.13.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versicherungs-
nehmer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben
wurden.

A2-2.13.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu
informieren über:

(1) seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die zuständige Behörde,

(2) behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens gegen-
über dem Versicherungsnehmer,

(3) die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur
Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,

(4) den Erlass eines Mahnbescheids,

(5) eine gerichtliche Streitverkündung,

(6) die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

A2-2.13.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens
sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumut-
bar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und
ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des
Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür ange-
forderten Schriftstücke übersandt werden.
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A2-2.13.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Ver-
sicherer abzustimmen.

A2-2.13.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden muss
der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe ein-
legen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

A2-2.13.6 Im Widerspruchsverfahren oder in einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens hat
der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des
gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des Versicherungs-
nehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

A2-2.13.7 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt Ziff. B1-11.3 der Allgemeinen
Bestimmungen Haftpflicht (Rechtsfolge bei Verletzung von Obliegenheiten).

A2-2.14 USV-Zusatzbaustein 1

A2-2.14.1 Gegenstand der Versicherung

A2-2.14.1.1 Mitversichert ist in Erweiterung der Umweltschadensversicherung (USV) im Rahmen und Umfang
dieses Zusatzbausteins der Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz

A2-2.14.1.1.1 an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken einschließlich
Gewässern befinden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm
gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren;

A2-2.14.1.1.2 an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast,
gepachtet oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche
Gesundheit ausgehen;

A2-2.14.1.1.3 an Gewässern, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet,
geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein oder seinen
Nachträgen deklarierten Grundstücke.

A2-2.14.1.2 Abweichend von Ziff. A2-2.10.2 besteht im Rahmen und Umfang dieses Zusatzbausteins Versiche
rungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz
am Grundwasser.

A2-2.14.2 Nicht versicherte Tatbestände

Ergänzend zu Ziff. A2-2.10 sind nicht versichert:

A2-2.14.2.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grundstücken, die im Eigentum des
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind
oder waren, eingetretenen Brands, Blitzschlags, einer Explosion, eines Anpralls oder Absturzes eines
Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder den Austausch
von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung oder Vernich-
tung von Erdreich;

A2-2.14.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen;

A2-2.14.2.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver
sicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.
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A2-2.15 USV-Zusatzbaustein 2 (soweit vereinbart)

In Erweiterung der Umweltschadensversicherung (USV) in Ziff. A2-2 sowie des Zusatzbausteins 1:

A2-2.15.1 Gegenstand der Versicherung

besteht Versicherungsschutz auch für weitergehende Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des
Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG),
soweit der Versicherungsnehmer

A2-2.15.1.1 Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens und Verursacher des Schadens
ist und

A2-2.15.1.2 diese Pflichten und Ansprüche über den Umfang des Umweltschadensgesetzes hinausgehen und

A2-2.15.1.3 eine Gefahr für die menschliche Gesundheit vom Boden nicht ausgeht.

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schädlichen Bodenveränderungen, die unmittel
bare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags
eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs des Versicherungsnehmers sind (Betriebs
störung). Ziff. A2-2.3.2 der Umweltschadensversicherung findet keine Anwendung.

A2-2.15.2 Versicherte Kosten

In Ergänzung zu Ziff. A2-2.7.2 der Umweltschadensversicherung in Abschnitt A2-2 sind die dort
genannten Kosten für die Sanierung von Schädigungen des Bodens auch dann mitversichert, soweit
von diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen.

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungsnehmer nach einer Betriebs-
störung

A2-2.15.2.1 aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder

A2-2.15.2.2 diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet wurden.

A3 Objekt-Haftpflichtversicherung

Für die Objekt-Haftpflichtversicherung gelten die vorstehenden Bestimmungen des Abschnitts A1 bis
A2, sofern nicht in den nachfolgenden Sonderregelungen hiervon abgewichen wird.

A3-1 Versichertes Risiko

Bei der Objekt-Haftpflichtversicherung erstreckt sich der Versicherungsschutz ausschließlich auf die im
Versicherungsschein beschriebenen Leistungen für das versicherte Bauvorhaben/Objekt.

A3-2 Ende des Versicherungsschutzes

A3-2.1 Die Objekt-Haftpflichtversicherung endet mit der Abnahme der versicherten Leistung.
Ist eine Abnahme ausgeschlossen oder nicht erfolgt, endet der Versicherungsschutz mit Vollendung,
d. h. mit vollständiger Erbringung der versicherten Leistung.

A3-2.2 Im Falle der vorzeitigen Kündigung/Beendigung des Architekten-/Ingenieurvertrags bzw. bei vorzei-
tiger endgültiger Einstellung bzw. Nichtaufnahme der Bautätigkeit ist der Zeitpunkt der Abnahme
bzw. der endgültigen Abnahmeverweigerung maßgeblich.

Der Versicherungsschutz endet jedoch spätestens zu dem als Versicherungsablauf angegebenen Zeit
punkt.

A3-3 Rückwärtsversicherung

Für Verstöße, die vor Beginn des Objekt-Versicherungsvertrags begangen wurden, besteht Versiche
rungsschutz nur nach besonderer Vereinbarung und soweit diese Verstöße dem Versicherungsnehmer
bis zum Vertragsabschluss nicht bekannt waren.

Als bekannt gilt ein Verstoß auch dann, wenn er auf einem Vorkommnis beruht, das der Versiche-
rungsnehmer als Fehler erkannt hat oder das ihm gegenüber als Fehler bezeichnet wurde, auch wenn
noch keine Schadenersatzansprüche erhoben oder angedroht wurden.
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A3-4 Subsidiaritätsklausel

Sofern parallel zur Objekt-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz über eine weitere Berufs-Haft
pflichtversicherung zugunsten des Versicherungsnehmers und/oder eines Mitversicherten bei der HDI
Versicherung besteht, gewährt diese keinen Versicherungsschutz.

A3-5 Kündigungsverzicht des Versicherers

Der Versicherer verzichtet – abweichend von Abschnitt Ziff. B1-12 – auf das Recht zur Kündigung des
Versicherungsvertrags nach einem Versicherungsfall.

T e i l B Allgemeiner Teil

B1 Allgemeine Bestimmungen zur Berufs-Haftpflichtversicherung

B1-1 Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers
weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

B1-2 Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht für private Haftpflichtrisiken)

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Versicherungsfalls beeinträchtigt den
Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen entspricht:

– Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein
und soll die Befähigung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiede-
nen Ländern, darf er keinem Land der Parteien angehören.

– Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen
(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren
ermöglicht wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichts
vereinbarung festgelegt sein.

– Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In seiner Begründung sind die
Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren
unverzüglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren entspre-
chend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen Rechtswegs zu ermöglichen.
Hinsichtlich der Auswahl des vom Versicherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem
Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen.

B1-3 Beitragsberechnung

Grundlage der Beitragsberechnung ist je nach Vereinbarung (siehe Antrag/Versicherungsschein/
Nachtrag) die dort genannte Beitragsbemessungsgrundlage.

B1-4 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Beitragsangleichung

B1-4.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau-
oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge un-
terliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

B1-4.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge,
um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen
aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem
vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die
nächstniedrige, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.

Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. Durchschnitt der
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Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlun-
gen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

B1-4.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. B1-4.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsan
gleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten
Beitragsberechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalender
jahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese
Jahre nach Ziff. B1-4.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Pro-
zentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmens-
eigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschrei-
ten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

B1-4.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. B1-4.2 oder B1-4.3 unter 5 %, entfällt eine Beitragsangleichung.
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

B1-4.5 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. B1-4.3, ohne dass sich der Um-
fang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühes-
tens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzu-
weisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Beitragserhöhung zugehen.

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

B1-5 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)

B1-5.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des ver
sicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb von 4 Monaten
nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei un-
richtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver-
tragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden
trifft.

B1-5.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der
Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicher-
ter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertrag-
lich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff.
B1-5.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindest-
beitrags werden berücksichtigt.

B1-5.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeit-
raum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe der für diesen Zeitraum
bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet
eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zu-
rückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des er-
höhten Beitrags erfolgten.

B1-5.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvoraus-
zahlung für mehrere Jahre.

B1-6 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen)

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

B1-6.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos inkl. der mengenmäßigen Veränderun-
gen von Stoffen innerhalb der im Rahmen der Umwelthaftpflicht versicherten Risiken.

Ziff. B1-6.1 gilt nicht für
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(1) Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr
zeugen sowie

(2) Risiken, die der Versicherungs-, Genehmigungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

(3) neu hinzukommende rechtlich selbstständige Unternehmen sowie rechtlich unselbstständige
Niederlassungen, Betriebsstätten, Läger und dgl. in den USA, in USA-Territorien und Kanada.

B1-6.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor
schriften.

In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats
von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt
hat.

B1-7 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

B1-7.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort versichert.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko inner-
halb von 4 Monaten anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeit-
punkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt
eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der
Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen
Entstehung.

B1-7.2 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für

(1) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs,
soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

(2) Risiken, die der Versicherungs-, Genehmigungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

(3) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Ver-
sicherungsverträgen zu versichern sind;

(4) neu hinzukommende rechtlich selbstständige Unternehmen sowie rechtlich unselbstständige
Niederlassungen, Betriebsstätten, Läger und dgl. in den USA, in USA-Territorien und Kanada.

B1-7.3 Versehensklausel

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf vor Vertragsschluss versehentlich nicht gemeldete
Risiken, die im Rahmen der freiberuflichen Tätigkeit liegen und nicht nach den Bedingungen des
Vertrages von der Versicherung ausgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald
er sich des Versäumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende Anzeige zu
erstatten.

Der Versicherer ist berechtigt, für das versehentlich nicht gemeldete Risiko einen angemessenen
Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von
einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

B1-8 Nachhaftung

B1-8.1 Wird der Versicherungsvertrag allein wegen des vollständigen und dauerhaften Wegfalls des ver-
sicherten Risikos wegen Berufsaufgabe, Betriebs-, Produktions- oder Liefereinstellung (nicht aus
anderen Gründen, wie z. B. Änderung der Rechtsform) beendet, besteht Versicherungsschutz auch für
nach der Wirksamkeit der Versicherung eingetretene Versicherungsfälle.
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Im Falle der Betriebs- und/oder Produktions- und Liefereinstellung infolge Insolvenz wird Versiche
rungsschutz nur den im Rahmen des Vertrags mitversicherten Personen gewährt.

B1-8.2 Bei Umweltschäden gilt abweichend von Ziff. B1-8.1:

Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten
Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Ver
sicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht fest-
gestellt waren.

B1-8.3 Es besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrags mit folgender Maßgabe:

Der Versicherungsschutz

(1) gilt für die Dauer von 5 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an
gerechnet.
Dies gilt nicht für die allgemeinen beruflichen Risiken in Ziff. A1. Hier gilt gemäß Ziff. A1-3.3 eine
unbegrenzte Nachhaftung.

(2) besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Umfang des bei Beendigung des Versicherungsver
hältnisses geltenden Versicherungsvertrags, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Jahres
höchstersatzleistung des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet, für den
einzelnen Versicherungsfall jedoch maximal bis zur Höhe der Versicherungssumme des Versiche
rungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

Die in den vorgenannten Zeitraum fallenden Versicherungsfälle werden so behandelt, als wären sie
am letzten Tag vor Vertragsbeendigung eingetreten.

B1-9 Selbstbehalt

Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an der Entschädi
gungsleistung des Versicherers mit einem im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen festgeleg-
ten Betrag (Selbstbehalt). Auch wenn die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungs-
fall die Versicherungssumme übersteigen, wird der Selbstbehalt vom Betrag der begründeten Haft
pflichtansprüche abgezogen. Die Begrenzung durch die Versicherungssumme bleibt unberührt.

Der Versicherer bleibt auch bei Schäden, deren Höhe der Selbstbehalt nicht übersteigt, zur Abwehr
unberechtigter Schadenersatzansprüche verpflichtet.

B1-10 Veräußerung und deren Rechtsfolgen

B1-10.1 Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber anstelle des Versicherungsnehmers in die
während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und
Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines
ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

B1-10.2 Kündigung

Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versicherungsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Dieses Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der
Veräußerung ausgeübt wird.

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der
laufenden Versicherungsperiode in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Das Kündi
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis,
ausgeübt wird.

B1-10.3 Beitrag

Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der Übergang
auf den Erwerber während einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt.
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Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des
Beitrags.

B1-10.4 Anzeigepflichten

Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform (z. B.
E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Ver
sicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versiche-
rer hätte zugehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachweisen, dass er den mit dem Veräußerer
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

B1-10.5 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt be-
kannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer bleibt ebenfalls zur Leis-
tung verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für seine Kündigung ab-
gelaufen war und er nicht gekündigt hat.

B1-11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

B1-11.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung
der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt
ohne Weiteres als besonders gefahrdrohend.

B1-11.1.1 Rechtsfolgen

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Ein-
tritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer inner-
halb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündi-
gen.

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die
Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

B1-11.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu
erfüllen:

(1) Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der
Versicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie
Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten.
Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen,
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.

(2) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn noch
keine Schadenersatzansprüche erhoben worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versiche
rungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.

(3) Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn
bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des
Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür
angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

(4) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er
dies unverzüglich anzuzeigen.

(5) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbe-
helfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.
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(6) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er
die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur
Verfügung stellen.

B1-11.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

B1-11.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Ziff. B1-11.1 oder B1-11.2 vorsätzlich, so ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

B1-11.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts-
oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax
oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

B1-11.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

B1-12 Kündigung nach Versicherungsfall

B1-12.1 Kündigungsrecht

Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung oder eine Zahlung von Sanierungskosten von Umwelt
schäden geleistet wurde oder

– der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat
oder

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt
wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens
einen Monat nach der Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

B1-12.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

B1-12.3 Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer
wirksam.

B1-13 Mehrfachversicherung

B1-13.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert
ist.

B1-13.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen.

B1-13.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats
geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.
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